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COVID-19: Garantien für Unternehmen in Prag 

(COVID Praha) und USt.-Befreiung für 

Spenden 
 
 

COVID Praha 

 

Die tschechisch-mährische Garantie- und 

Entwicklungsbank (Českomoravská záruční a 

rozvojová banka - ČMZRB) bereitete 

zusammen mit der Stadt Prag eine weitere 

Unterstützung vor, diesmal für Prager 

Unternehmer in Form des COVID-Praha 

Garantieprogramms. 

600 Millionen Kronen sind für das Programm 

vorgesehen. 

Welche Form hat die ČMZRB-Unterstützung? 

Das Programm unterliegt den gleichen 

Bedingungen wie das COVID II-Programm, 

das nur für Unternehmer außerhalb Prags 

gedacht war. Jetzt haben Unternehmer (kleine 

und mittlere Unternehmen), die in Prag tätig 

sind, die gleiche Chance. 

 

Die Garantie wird bis zu einem Kreditbetrag 

in Höhe von max. 15 Mio. CZK bzw. maximal 

80 % des Kreditbetrages für einen Zeitraum 

von maximal 3 Jahren gewährt. 

Ein finanzieller Beitrag zur Zahlung von 

Zinsen für den garantierten Kredit kann in 

Höhe von 150 Tsd. bis zu 1 Mio. CZK je nach 

Kreditbetrag geleistet werden. 

Der Kredit muss direkt mit der Überbrückung 

der Wirtschaftskrise zusammenhängen, die 

durch die Ausbreitung des Coronavirus 

verursacht wird. 

Zweck des Geschäftskredits 

Der Geschäftskredit kann nur zur Deckung der 

nach Vertragsunterzeichnung anfallenden 

Betriebskosten wie Löhne, Mieten, Energie, 

Materialien, Lieferungen usw. verwendet 

werden. 

Es ist nicht möglich, den Kredit zur 

Rückzahlung eines anderen Kredites oder für 

das Leasing oder den Kauf von Maschinen zu 

verwenden. 

Wo und ab wann kann ein Antrag gestellt 

werden? 

COVID Praha Anträge werden von der 

ČMZRB ab 21. April 2020 

entgegengenommen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der 

Tschechische Republik 

20. April 2020 

http://www.auditor.eu/


 

Webseite der ČMZRB  (nur auf Tschechisch) 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zar

uka-covid-praha/ 

Um sich zu bewerben, benötigen Sie eine 

Kreditbestätigung von Ihrer Geschäftsbank. 

Wenden Sie sich daher zuerst bitte an Ihre 

Geschäftsbank. 

Gerne bereiten wir für Sie die für den COVID 

Praha Antrag erforderlichen Unterlagen vor. 

USt.-Befreiung für Spenden an Angehörige 

der Gesundheitsberufe und an das integrierte 

Rettungssystem 

Mehrwertsteuerzahler, die Angehörige der 

Gesundheitsberufe und das integrierte 

Rettungssystem während des Notstandes 

kostenlos unterstützen, sind von der 

Umsatzsteuer auf diese Leistungen befreit. 

Dazu gehören beispielsweise Geschenke in 

Form von medizinischen Hilfsgütern, 

 

 

 Erfrischungen, aber auch Dienstleistungen, die 

folgenden Organisationen kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden: 

• Gesundheitsdienstleister gemäß 

Gesundheitsgesetz 

• Grundeinheiten des integrierten 

Rettungssystems 

• Armee der Tschechischen Republik 

• Sozialeinrichtungen gemäß Sozialgesetz 

Die Steuerbefreiung wurde am 15. 4. 2020 im 

Finanznewsletter veröffentlicht, gilt jedoch für 

Lieferungen und Leistungen, die seit der 

Notstandserklärung, d.h. seit 12. 3. 2020, 

bereitgestellt wurden. 

Sollten Sie solche Spenden geleistet haben, 

überprüfen Sie bitte, ob Sie die betreffenden 

USt.- Befreiungen in Ihrer USt. Erklärung für 

März 2020 berücksichtigt haben. 
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